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Antrag 

der Abgeordneten Ruth Waldmann, Ruth Müller, 
Kathi Petersen, Kathrin Sonnenholzner, Susann 
Biedefeld SPD 

Im Alter länger zuhause leben – kein Verschiebe-
bahnhof in der geriatrischen Reha! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich durch ei-
nen Antrag im Bundesrat für eine Beteiligung der Pfle-
geversicherung an den Kosten der geriatrischen Re-
habilitation einzusetzen. Dadurch sollen Fehlanreize 
beseitigt werden, die durch die derzeitige Verteilung 
der Kosten bei der Krankenversicherung und des 
Nutzens bei der Pflegeversicherung bestehen. 

Begründung: 

Durch geriatrische Rehabilitation kann der Eintritt von 
Pflegebedürftigkeit verzögert oder sogar ganz vermie-
den werden. Ziel der geriatrischen Rehabilitation ist, 
dass ältere Menschen trotz Erkrankungen und Ein-
schränkungen eine größtmögliche Selbstständigkeit 
erreichen bzw. erhalten. Über die Notwendigkeit geri-
atrischer Rehabilitation gibt es in der Fachdiskussion 
keinen Dissens. Alle beteiligten Gruppen halten diese 
für einen notwendigen Baustein innerhalb des Versor-
gungskonzeptes für ältere Menschen. Auf die positi-
ven Effekte der geriatrischen Reha weist beispiels-
weise auch der BARMER GEK Pflegereport 2014 hin, 
der im Ländervergleich zeigt, dass Bundesländer mit 
hohen Kapazitäten an Reha-Einrichtungen geringere 
Pflegeeintrittswahrscheinlichkeiten aufweisen. Der Be-
darf an ambulanter und stationärer geriatrischer Re-
habilitation wird wegen der demografischen Entwick-
lung weiter steigen. 

Leistungen der geriatrischen Rehabilitation werden 
entweder in geriatrischen Krankenhäusern und Fach-
abteilungen direkt im Anschluss an einen akutstatio-
nären Aufenthalt, oder aber in spezialisierten stationä-
ren oder ambulanten Rehabilitationseinrichtungen 
erbracht. In beiden Fällen ist für die Finanzierung der 
geriatrischen Rehabilitation die gesetzliche Kranken-
versicherung zuständig (§ 39 Abs. 1 des Sozialge-
setzbuchs Fünftes Buch – SGB V bzw. § 40 Abs. 4 
SGB V). Da die geriatrische Rehabilitation aber den 
Eintritt von Pflegebedürftigkeit hinauszögern soll, 
kommen ihre Erfolge in finanzieller Hinsicht nicht der 
gesetzlichen Krankenversicherung, sondern der Pfle-
geversicherung zugute. Für die Krankenkassen be-
steht kein Anreiz, die Pflegebedürftigkeit hinauszuzö-
gern, das Gegenteil ist der Fall. Sobald Pflegebedürf-
tigkeit festgestellt ist, werden die Pflegekassen zum 
Kostenträger, was zu einer finanziellen Entlastung der 
Krankenkassen führt. Ein finanzieller Ausgleich zwi-
schen Kranken- und Pflegekassen in Bezug auf geri-
atrische Rehabilitation besteht bislang nicht. Auch die 
Sachverständigen zur Begutachtung der Entwicklung 
im Gesundheitswesen kommen in ihrem im Gutachten 
von 2014 zu folgender Empfehlung: „Zur Lösung der 
Anreizprobleme bedarf es einer Zuordnung der Reha-
bilitationsverantwortung dort, wo das Rehabilitations-
risiko (d. h. das finanzielle Risiko eines Ausbleibens 
oder Scheiterns der Rehabilitation) anfällt.“ 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit und Pflege 

Antrag der Abgeordneten Ruth Waldmann, Ruth Müller, 
Kathi Petersen u.a. SPD 
Drs. 17/19230 

Im Alter länger zuhause leben - kein Verschiebebahnhof in der 
geriatrischen Reha! 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass Satz 1 folgende Fassung erhält: 
 
„Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundes- und Landes-
ebene weiterhin für eine Bereinigung der Schnittstellenproblematik 
zwischen SGB V und SGB XI, insbesondere für eine Beteiligung der 
Pflegeversicherung an den Kosten der geriatrischen Rehabilitation 
einzusetzen.“ 

 

Berichterstatterin: Ruth Waldmann 
Mitberichterstatter: Dr. Thomas Goppel 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Gesundheit und Pfle-
ge federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben 
sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 
74. Sitzung am 5. Dezember 2017 beraten und e i n s t i m -
m i g  mit der in I. enthaltenen Änderung Zustimmung emp-
fohlen. 

Kathrin Sonnenholzner 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Ruth Waldmann, Ruth Müller, Kathi Pe-
tersen, Kathrin Sonnenholzner, Susann Biedefeld SPD 

Drs. 17/19230, 17/20452 

Im Alter länger zuhause leben – kein Verschiebebahnhof in der 
geriatrischen Reha! 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundes- und Landes-
ebene weiterhin für eine Bereinigung der Schnittstellenproblematik 
zwischen dem Fünften Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB V) und 
dem Elften Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB XI), insbesondere für 
eine Beteiligung der Pflegeversicherung an den Kosten der geriatri-
schen Rehabilitation, einzusetzen. 

Dadurch sollen Fehlanreize beseitigt werden, die durch die derzeitige 
Verteilung der Kosten bei der Krankenversicherung und des Nutzens 
bei der Pflegeversicherung bestehen. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Dann rufe ich auf den Tagesordnungs

punkt 2 mit Ausnahme der gerade eben genannten Nummer 13 der Anlage, über die 

erst zu einem späteren Zeitpunkt nach Ablauf der 15 Minuten Wartezeit abzustimmen 

ist.

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Der federführende Ausschuss für Wirtschaft und Medien hat bei der Listennummer 13, 

Antrag auf Drucksache 17/18357, die Ablehnung empfohlen. Das wollte ich Ihnen nur 

noch kurz mitteilen, bevor wir zu dieser Abstimmung kommen.

Wir kommen nun zur Abstimmung über die Liste. Hinsichtlich der jeweiligen Abstim

mungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen 

vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Sehe 

ich keine. Stimmenthaltungen? – Auch nicht. Fraktionslose Abgeordnete sind nicht an

wesend. Dann hat sich das erübrigt. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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